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VII

Vorwort

Die freundliche Aufnahme auch der 28.Auflage des Lehrbuchs hat eine Neuauflage
wiederum binnen Jahresfrist erforderlich gemacht. In ihr sind die neueren Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts ebenso berücksichtigt wie Gesetzesände-
rungen und in der Zwischenzeit erschienene Literatur zum Staatsrecht. Der für Stu-
dierende nicht leicht zugängliche Stoff des Staatsorganisationsrechts wird nicht
ausschließlich abstrakt dargestellt, sondern durch Fallbeispiele illustriert. Sie lassen an-
schaulich werden, welche Rolle dem Staatsrecht in der heutigen Rechtspraxis zu-
kommt. Bewusst wurde hierbei ein Höchstmaß an Aktualität angestrebt, so dass der
Leser auch auf »Fälle« stößt, die noch nicht Gegenstand von Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts gewesen sind. Dies möge als Zeichen dafür verstanden werden,
dass das Staatsrecht ein in stetemWandel begriffenes Rechtsgebiet ist.

Naturgemäß spielt die Judikatur des Bundesverfassungsgerichts im Staatsrecht eine
ausschlaggebende Rolle, denn das Grundgesetz gilt so, wie es die Verfassungsgerichts-
barkeit auslegt. Die wichtigsten Entscheidungen sind deshalb den einzelnen Kapiteln
in Gestalt einer Rechtsprechungsübersicht angefügt. Ihre Lektüre ist für das Studium
des Staatsrechts unentbehrlich, was kritische Distanz zu einzelnen Judikaten nicht aus-
schließt. Die Literaturübersichten am Ende der einzelnen Kapitel sollen eine rasche
Orientierung ermöglichen. Bei der Auswahl wurden neben den grundlegenden Arbei-
ten vor allem Publikationen berücksichtigt, die eine didaktische Zielsetzung aufweisen.

Angesichts der Beschränkung, die für den Umfang eines Lehrbuchs geboten ist, das
nicht nur durchgelesen, sondern durchgearbeitet werden will, sind die staatstheoreti-
schen Passagen knapp ausgefallen. Diese Zurückhaltung sollte als Verweisung auf die
Lehrbücher verstanden werden, die der theoretischen Dimension der Verfassung und
ihrer tragenden Grundsätze breiteren Raum geben und insoweit keiner Ergänzung be-
dürfen.

Das vorliegende Lehrbuch wird durch Kontrollfragen und Antworten ergänzt, die der
Wiederholung und Vertiefung des Stoffes dienen und unter der Internetadresse http://
www.joernipsen.jura.uni-osnabrueck.de abgerufen werden können. An gleicher Stelle
finden sich auch Hinweise auf neuere Publikationen des Autors. Anregungen und Kri-
tik werden an die E-Mail-Adresse: Joern.Ipsen@uni-osnabrueck.de erbeten.

Dank gilt meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Dr. Georgia Marfels, die mich bei
der Neuauflage des Buches hilfreich unterstützt hat.

Osnabrück, im Juni 2017 Jörn Ipsen
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